
[bookmark: _GoBack]Checkliste: Passt das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten?

	Das können Sie prüfen
	Das ist wichtig
	Geprüft und in Ordnung?

	Ist das Verzeichnis an sich verfügbar und nutzbar?
	· Das Verzeichnis muss nicht von Ihnen geführt werden. Vielmehr ist es Ihnen bereitzustellen. Wird das so in Ihrem Unternehmen gehandhabt, sollten Sie leicht auf das Verzeichnis und die Inhalte zugreifen können.
· Bewerten Sie auch die Praktikabilität und Übersichtlichkeit. Ein spezielles System muss es nicht sein. Geht es um wenige Verarbeitungstätigkeiten, kann auch das Führen einer Tabelle mit Standardsoftware völlig ausreichen.
	|_| Ja |_| Nein

	Wann wurde das Verzeichnis erstellt und wann wurde es zuletzt aktualisiert?
	· Schauen Sie auf das Datum der Ersterstellung. Ist das schon lange her, kann das darauf hindeuten, dass auch der Inhalt weniger stimmig oder insgesamt schon angestaubt ist.
· Prüfen Sie die letzte Überprüfung des Verzeichnisses oder bestimmter Verarbeitungstätigkeiten. Gab es Neuerungen, aber kein danach liegendes Aktualisierungsdatum, passen die Informationen eventuell nicht mehr.
	|_| Ja |_| Nein

	Von wem stammen die Inhalte?
	· Hinterfragen Sie, wer die Informationen für das Verzeichnis bereitstellt. Das ist gerade dann wichtig, wenn Sie als Datenschutzbeauftragter eher nicht eingebunden sind.
· Achten Sie auch darauf, inwieweit die bereitstellenden Personen über das nötige Wissen verfügen. Vieles ist auch beim Verzeichnis nicht selbsterklärend. Schnell sind dann Informationen falsch oder haben nicht die erforderliche Aussagekraft.
	|_| Ja |_| Nein

	Welche Regelungen und Prozesse gibt es bezüglich des Verzeichnisses?
	· Vorgaben und Prozesse können erheblich dazu beitragen, dass die Qualität des Verzeichnisses in Ordnung ist und die Inhalte passen. Prüfen Sie, inwieweit Regelungen vorhanden sind und praxisnah das Vorgehen beschreiben.
· Gibt es keine Vorgaben oder Regelungen, sollten Sie das direkt auf Ihre To-do-Liste nehmen.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden alle neuen oder erheblich veränderten Verarbeitungstätigkeiten aus 2025 aufgenommen?
	· Haben Sie ein Brainstorming dazu gemacht, prüfen Sie, ob Sie alles von Ihnen Identifizierte im Verzeichnis wiederfinden.
· Achten Sie darauf, dass die Informationen mit Beginn der Verarbeitung verfügbar sein müssen. Fehlende Verarbeitungstätigkeiten sollten Sie direkt anmahnen.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind alle bekannten Verarbeitungstätigkeiten enthalten?
	· Schauen Sie sich insgesamt an, ob alle Ihnen bekannten Verarbeitungstätigkeiten abgedeckt sind.
· Geben Sie ggf. Auszüge an verantwortliche Personen und bitten Sie um eine eventuell nötige Ergänzung der Eintragungen.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind alle sich aus Art. 30 Abs. 1 DSGVO ergebenden Pflichtangaben enthalten?
	· Am besten Sie legen sich den Gesetzestext bereit. Gehen Sie die einzelnen Pflichtangaben durch.
· Manchmal wird gerade bei den Zwecken oder den Datenkategorien „geschlampt“. Achten Sie darauf, dass die Angaben konkret und aussagekräftig sind.
· Stellen Sie Defizite fest, sprechen Sie die zuständigen Kollegen darauf an.
	|_| Ja |_| Nein

	Gibt es Änderungen bei den Verarbeitungen an sich?
	· Denken Sie hier an Veränderungen bei Verantwortlichkeiten oder bei strukturellen bzw. organisatorischen Aspekten. 
· Oft gibt es auch Vorgaben zur Verarbeitung oder den entsprechenden Prozessen. Eventuell können auch hier Veränderungen erhebliche Auswirkungen haben.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind die Schutzmaßnahmen noch aktuell und risikoangemessen?
	· Die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen im Sinne von Art. 32 DSGVO müssen risikoangemessen sein. Prüfen Sie, inwieweit sich Gefahren und Risiken verändert haben. Auch wenn sich der Stand der Technik ändert, kann es erforderlich sein, die Schutzmaßnahmen anzupassen.
· Risikoanalyse und Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich Sache des Verantwortlichen und damit der zuständigen Kollegen. Sie können sich auf das Beraten und Kontrollieren beschränken.
	|_| Ja |_| Nein

	Passen die Löschfristen und sind sie in der Praxis umsetzbar?
	· Bestehen Sie hier auf eine möglichst konkrete Festlegung. Ist diese zu schwammig, passiert in Sachen Löschen unter Umständen überhaupt nichts.
· Damit das Löschen tatsächlich erfolgt, sind oft technische Maßnahmen oder organisatorische Regelungen nötig. Haben Sie auch hierauf ein Auge.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind die Angaben zu den Empfängern korrekt?
	· Die Erfahrung zeigt, dass hier oft unsauber gearbeitet wird oder einfach ein „Keine“ eingetragen wird. Meist ist das nicht zutreffend. Oft gibt es Stellen, die personenbezogene Daten erhalten.
· Haben Sie besonders ein Auge auf Dienstleister und Dritte, die Daten erhalten können. Gerade Auftragsverarbeiter werden gerne vergessen. Auch das sind Empfänger im Sinne von Art. 4 Nr. 9 DSGVO.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind eventuelle Drittstaatentransfers zutreffend dokumentiert?
	· Gibt es Datenübermittlungen in Drittstaaten, muss das im Verzeichnis festgehalten werden. So muss das betreffende Land konkret bezeichnet sein.
· Prüfen Sie auch, ob dokumentiert ist, wie man für ein angemessenes Schutzniveau sorgt.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind Verweise und Verlinkungen noch aktuell?
	· Damit das Verzeichnis noch übersichtlich bleibt, ist es sinnvoll, manches auszulagern. Denken Sie hier an Löschkonzepte, Regelwerke oder Beschreibungen der Schutzmaßnahmen. Achten Sie auch hier auf Aktualität.
· Gibt es Links, sollten diese funktionieren. Ansonsten ist eine gute Beschreibung erforderlich, damit die betreffenden Dokumente leicht zu finden sind.
	|_| Ja |_| Nein
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